
Änderung der Kantonsverfassung
(Streichung der 10-tägigen Karenzfrist bei Wahlen 

und Abstimmungen)
vom  ………………… 2006

Der Kantonsrat des Kantons Zug

beschliesst:

I.

Die Kantonsverfassung vom 31. Januar 18941) wird wie folgt geändert:

§ 27 Abs. 3
aufgehoben

§ 27 Abs. 6
wird zu Abs. 3

II.

Diese Verfassungsänderung tritt nach der Annahme durch das Volk am
……………… in Kraft.

Zug, ………………… 2006

Kantonsrat des Kantons Zug

Die Präsidentin
Erwina Winiger Jutz

Der Landschreiber
Tino Jorio
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